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688 Literatur 

Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, hg. 
von M i c h a e l S t o l l e i s . C. H. Beck, München 1995. 703 S. 

109 Autoren (nachgezählt) von I n g m a r K u r t A h l (Hauptredakteur) bis Prof. 
Z i m m e r m a n n liefern laut Klappentext etwa 600 alphabetisch geordnete Biogra-
phien von „Juristen", beginnend mit dem alten China über das antike Rom, Byzanz, 
jüdische und arabische Gelehrte, Kanonisten, die europäische säkulare Rechtswissen-
schaft bis in das 20. Jahrhundert. Ausgespart bleiben Herrscher, Politiker und, weil 
Historiker, unsere rechtshistorischen Fachkollegen (Franz Wieacker! Ernst Rabel ist 
aufgenommen). Die Griechen haben offensichtlich nichts in einer — zumindest 
angestrebten — global vergleichenden Rechtsgeschichte (S. 7) zu suchen. Weder haben 
Drakon und Solon Aufnahme in das Lexikon gefunden, noch Demosthenes, wohl aber 
Cicero. 

Doch derlei Kritik wäre zu billig. Das Lexikon bildet im abgesteckten Rahmen 
solide, mit Literaturangaben versehene Angaben zu Lebenslauf und Wirken von 
„Juristen", Persönlichkeiten, die sich aus ihrem kulturellen Umfeld als solche 
verstanden oder aus heutiger Sicht so zu verstehen sind. Für jeden Artikel zeichnet 
einer der Autoren verantwortlich. Originelle Ergebnisse sind in den einzelnen 
Beiträgen nicht zu erwarten. Ein Lexikon soll üblicherweise den ersten Überblick 
verschaffen. Stolleis' „Juristen" leisten mehr. Hat man sich auf die Juristenzunft 
geeinigt, findet man in den Artikeln auch zu entlegenen Zunftgenossen Angaben, deren 
Herkunft man nicht verschämt verschweigen muß. Die Praxis dürfte dem kleinen Opus 
alsbald das begehrte Prädikat „zitierfähig" verleihen. 

G. Th . 


